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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festsetzun
gen und örtliche Bauvorschriften: 

Rechtsgrundlagen 

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Art. 3 Investitionserleichte-
rungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 

• Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58) 

• § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 04.05.2009 (GBl. 185) 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Sondergebiet „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel" (§11 Abs. 3 BauNVO) 

1.1.1 Zulässig ist ein Lebensmittelmarkt (Vollsortimenter) mit einer Gesamtverkaufsfläche 
von bis zu 1050 m2. 

1.1.2 Randsortimente sind auf einer Verkaufsfläche von max. 20%, jedoch auf nicht mehr 
als 200 m2 zulässig. 

1.1.3 Zulässig sind weiterhin untergeordnete Verkaufs- und Service-Einheiten (z.B. Back
shop, Totoannahmestelle, Zeitschriften) von insgesamt bis zu 100 m2 Verkaufsfläche. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (3) Nr. 1, § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.2.1 Die maximale Traufhöhe - gemessen zwischen der Oberkante der zugehörigen Er
schließungsstraße (Fahrbahnrand) und dem Schnittpunkt Außenwand/äußere Dach
haut an der Mitte des Gebäudes - wird auf 8,0 m festgesetzt. 

1.2.2 Die maximal zulässige Gebäudehöhe - gemessen zwischen der Oberkante der zu
gehörigen Erschließungsstraße (Fahrbahnrand) und der oberen Dachbegrenzungs
kante an der Mitte des Gebäudes - wird auf 12,0 m festgesetzt. 

1.2.3 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, dürfen die maximale Gebäude
höhe um bis zu 1,5 m überschreiten und sind auf allen Dächern zulässig. 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
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Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Im Sondergebiet wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Zulässig sind 
Gebäudelängen von mehr als 50 m. Im übrigen gelten die Vorschriften der offenen 
Bauweise. 

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die in der 
Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen. 

Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO) 

Im Sondergebiet großflächiger Einzelhandel darf die zulässige Grundfläche durch die 
Stellplätze mit Ihren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ= 1,00 über
schritten werden. 

Garagen, Carports und Stellplätze (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 

Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche (Baufenster) und 
in den dafür vorgesehenen Stellplatzzonen (ST) zulässig. 

Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
(Baufenster) zulässig. Carports sind definiert als nach mindestens zwei Seiten offene, 
überdachte Stellplätze. 

Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 und 9 (2) BauGB, § 14 BauNVO) 

Nebenanlagen und untergeordnete, ausgelagerte Nutzungen wie überdachte Ein
kaufswagenboxen oder Trafos bis zu einer Grundfläche von 30 m2 sind auch außer
halb der Baufenster zulässig. 

Von Bebauung freizuhaltende Flächen (§ 9 (1) NR. 10 BAUGB) 

Die im Plan durch Sichtdreiecke gekennzeichneten Sichtfelder sind ab 0,80 m Höhe, 
gemessen ab Oberkante Fahrbahn von ständigen Sichthindernissen, baulichen Anla
gen, parkenden Kraftfahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freizuhalten. 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zulässig, 
wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine Kontami
nation des Bodens durch Metallionen zu besorgen ist. 
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Im Geltungsbereich sind mindestens 10 standortheimische, hochstämmige Laub
bäume oder hochstämmige Obstbäume zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu er
halten. Die bereits vorhandenen Bäume können angerechnet werden. Bei Abgang ei
nes Baumes ist als Ersatz ein vergleichbarer Laubbaum nachzupflanzen. Bei Bau
maßnahmen sind die Bäume entsprechend zu sichern. 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlage: 

• § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357), zuletzt geändert durch Berichtigung vom 05.03.2010 (GBl S. 416). 

Dächer (§74 (1) Nr. 1 LBO) 

Zulässig sind nur Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer maximalen Dach
neigung von 18°. 

Als Dacheindeckungsmaterial sind Wellfaserzement, Dachpappe, Trapezblech und 
offene Bitumenbahnen im Plangebiet nicht zulässig. Glänzende oder reflektierende 
Materialien sind als Dacheindeckung, mit Ausnahme von Solaranlagen, nicht zuläs
sig. 

Dachaufbauten, die der Energiegewinnung dienen, sind zulässig. Sie sind aus blend
freiem Material herzustellen. 

Müllstandorte (§74 (1) Nr. 1 LBO) 

Müllstandorte sind entweder so anzulegen, dass sie von den öffentlichen Straßen und 
Wegen nicht direkt einsehbar sind, oder mit einem baulichen oder pflanzlichen Sicht
schutz zu versehen. Der bauliche Sichtschutz ist mit Kletterpflanzen zu beranken. 

Werbeanlagen (§74 (1) Nr. 2 LBO) 

Im Plangebiet sind Werbeanlagen an den Fassaden der Gebäuden bis zu einer Grö
ße von jeweils maximal 25 m2 zulässig. In der Summe dürfen sie jedoch 30% der 
Fassadenfläche nicht überschreiten. Die Gebäudehöhe darf durch Werbeanlagen 
nicht überschritten werden. 

Freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer Größe von maximal 25 m2 zulässig. Sie 
dürfen die Gebäudehöhe nicht überschreiten. In der Summe dürfen die freistehenden 
Werbeanlagen jedoch 40 m2 nicht überschreiten. 

Werbefahnen dürfen eine Höhe von maximal 7,0 m aufweisen. 

Unzulässig sind Werbeanlagen mit schrillem, wechselndem oder bewegten Licht, 
drehbare Werbeträger und solche mit wechselnden Motiven sowie Laserwerbung, 
Skybeamer u. ä. 
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2.4 Einfriedungen und Stützmauern (§74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsfläche sowie im vorderen Grund
stücksteil (bis zur Verlängerung der Gebäudevorderflucht) sind nur bis zu einer Höhe 
von 0,4 m zulässig. 

2.4.2 Massive Einfriedungen und Sockel sind nicht zulässig. 

2.4.3 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig. Sta
cheldraht ist unzulässig. 

2.5 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.5.1 Die unbebauten und nicht als Stellplatz-, Lager- oder Verkehrsflächen genutzten Flä
chen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu unterhal
ten. 

3 HINWEISE 

3.1 Denkmalschutz 

Nach § 20 Denkmalschutzgesetz (zufällige Funde) ist das Regierungspräsidium Frei
burg, Ref. 26 - Denkmalpflege, Fachbereich Archäologische Denkmalpflege (Tel.: 
0761/208-3570, Fax: 0761/208-3599), unverzüglich zu benachrichtigen, falls Boden
funde bei Erdarbeiten in diesem Gebiet zutage treten. Auch ist das Amt heranzuzie
hen, wenn Bildstöcke, Wegkreuze, alte Grenzsteine oder ähnliches von den Bau
maßnahmen betroffen sein sollte. 

3.2 Bodenschutz 

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner 
Funktion zu sichern. Gesetzliche Grundlage ist das Landes-Bodenschutz- und Altlas
tengesetz (LBodSchAG) Baden-Württemberg vom 14.12.2004. Nach §4(2) dieses 
Gesetzes ist insbesondere bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen und schonen
den Umgang mit dem Boden zu achten. 

3.2.1 Allgemeine Bestimmungen: 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgeschoben 
wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnötiges Be
fahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zuläs
sig. 

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim 
Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. Ein erforderlicher 
Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Un
terboden durchzuführen. 

Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des Mas
senausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgeländes 
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nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung ist 
ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder er
hebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden kön
nen, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

3.2.2 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden: 

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in Anspruch 
genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden (Grünan
lagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf geeigneten 
(gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflocke
rung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausreichender 
Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung von Ober
flächenwasser gewährleistet sind. Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 
30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

3.3 Hinweise zum Schutz von Anpflanzungen bei Baumaßnahmen 

Bäume und Sträucher sind vor schädigenden Einflüssen zu schützen. Dabei sind die 
Regelungen der DIN 18920 "Schutz von Bäumen und Sträuchern, Pflanzenbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumassnahmen" zu beachten. 

Die Vorschriften im „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Versorgungsan
lagen" (Herausgeber: Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Ar-
beitsausschuss Kommunaler Straßenbau; 1989) müssen beachtet werden. 

Der Planverfasser 
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SATZUNGEN DER GEMEINDE LAUCHRINGEN 

über 

a) den Bebauungsplan „Riedwiesen" 

b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Riedwiesen" 

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Lauchringen hat am 16.09.2010 

a) den Bebauungsplan „Riedwiesen" und 

b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Riedwiesen" 

unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Satzung beschlossen: 

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Art. 3 Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 

• Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58) 

• § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), 
zuletzt geändert durch Berichtigung vom 05.03.2010 (GBl S. 416). 

• § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 04.05.2009 (GBl. 185) 

§ 1  

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich für 

a) den Bebauungsplan „Riedwiesen" und 

b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Riedwiesen" 

ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans (Planzeichnung vom 
16.09.2010). Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Riedwiesen" überlagert 
Teilflächen des rechtskräftigen Bebauungsplans „Riedwiesen- Mettlenwiesen" vom 
22.07.1979. 



§2 

Bestandteile 

1. Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans bestehen aus: 

a) dem zeichnerischen Teil, M 1:500 in der Fassung vom 16.09.2010 
b) dem textlichen Teil - Bebauungsvorschriften - in der Fassung vom 16.09.2010 

2. Die örtlichen Bauvorschriften bestehen aus: 

a) dem gemeinsamen zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan , M 1:500 in der 
Fassung vom 16.09.2010 

b) den örtlichen Bauvorschriften - textlicher Teil - in der Fassung vom 16.09.2010 

3. Beigefügt ist: 

a) die gemeinsame Begründung in der Fassung vom 16.09.2010 

§3 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergange
nen örtlichen Bauvorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann 
gemäß § 75 LBO mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§4 

Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan treten mit ihrer 
Bekanntmachung nach § 10 (3) BauGB in Kraft. Gleichzeitig treten die durch den Bebau
ungsplan „Riedwiesen" überlagerten Teilbereiche des Bebauungsplans „Riedwiesen-
Mettlenwiesen" vom 22.07.1979 außer Kraft. 

! ? c Qpp *.-> if) 
Lauchringen, dens:!' L J :  

% alJ 
Thomas Schäuble 
Bürgermeister 
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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Mit dem Bebauungsplan „Riedwiesen" will die Gemeinde Lauchringen den Versor
gungsmarkt am Standort sichern und langfristig erhalten. Im rechtskräftigen Bebau
ungsplan „Riedwiesen- Mettlenwiesen" vom 22.07.1979 ist das Plangebiet als Ge
werbegebiet festgesetzt. Durch verschiedene Umbaumaßnahmen wurde die anzu
rechnende Verkaufsfläche erhöht, so dass der Markt mit einer Verkaufsfläche von et
wa 1.040 m2 inzwischen als großflächig zu beurteilen ist. Diese Umbaumaßnahmen 
wurden jedoch nicht von der zuständigen Behörde genehmigt. Zusammen mit einer 
kleinen Änderung im Rahmen der Gewährleistung der Sicherheit des Marktes (Ein
bau einer Paniktür im Rahmen des Fluchtweges) müssen diese Umbaumaßnahmen 
nun nachträglich von den zuständigen Behörden genehmigt werden. Erste Gesprä
che mit der Genehmigungsbehörde bestätigten dies. Ein Bauantrag wurde erarbeitet 
und den Behörden vorgelegt. Der Markt überschreitet jedoch die in einem Gewerbe
gebiet maximal zulässige Verkaufsfläche von 800 m2 und kann somit nicht im Rah
men des bestehenden Bebauungsplans genehmigt werden. 

Der Gemeinde Lauchringen liegt jedoch viel am Erhalt des bestehenden Marktes am 
Standort, da große Teile der Bevölkerung sowie viele der im angrenzenden Gewer
begebiet Arbeitenden durch diesen Markt auf kurzem Wege versorgt werden. Auf der 
anderen Seite möchte die Gemeinde zur Sicherung anderer Einzelhandelsanbieter im 
Ort eine weitere Vergrößerung des Marktes derart verhindern, dass über die notwen
digen Umbaumaßnahmen hinaus langfristig keine Erweiterung des Marktes zulässig 
ist. Die Gemeinde Lauchringen möchte auf diese Weise die langjährig gewachsene 
Versorgungsstruktur der Gemeinde erhalten und sichern. 

1.2 Lage des Plangebiets / Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Westen der Gemeinde Lauchringen südlich der Hauptstraße 
im Gewerbegebiet „Riedwiesen-Mettlenwiesen". Der Geltungsbereich umfasst primär 
das Flurstück 508/3, da auf diesem Grundstück der Einzelhandelsmarkt realisiert 
wurde. Es wird jedoch auch ein kleiner Teil des angrenzenden Flurstücks in die Pla
nungen integriert, da die notwendigen Stellplätze hier angelegt wurden und im Rah
men des Bebauungsplans auch diese mit gesichert werden sollen. Beide Flächen ge
hören städtebaulich zusammen und sollen dementsprechend behandelt werden. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs wurde entsprechend dem planungsrechtlichen 
Bedarf gewählt. Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück FIst.Nr. 508/3 sowie ei
nen kleinen Teilbereich (etwa 1,5 ha) des Flurstücks FIst.Nr. 514/1. Die genaue Ab
grenzung des Plangebiets ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

Der Geltungsbereich umfasst etwa 0,4 ha, grenzt direkt an die Hauptstraße an und 
befindet sich im Eigentum des Marktbetreibers. 
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2 PLANUNGSRECHTLICHE SITUATION 

2.1 Rechtsgrundlagen 

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Art. 3 Investitionserleichte-
rungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 

• Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58) 

• § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357), zuletzt geändert durch Berichtigung vom 05.03.2010 (GBl S. 416). 

• § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 04.05.2009 (GBl. 185) 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Waldshut
Tiengen, Dogern, Lauchringen und Weilheim wird gerade neu aufgestellt. Die frühzei
tige Beteiligung nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB wurde bereits durchgeführt, so dass 
nun die eingegangenen Stellungnahmen bearbeitet werden. Mit einer Weiterführung 
der Planung wird erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2010 gerechnet. 

Im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Walds
hut-Tiengen, Dogern, Lauchringen und Weilheim vom 20.04.2005 wird das Plange
biet als Gewerbefläche dargestellt. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Ver
fahren geändert, der Flächennutzungsplan kann dementsprechend im Rahmen der 
aktuellen Neuaufstellung angepasst werden, so dass die Fläche dann als Sonderge
biet mit dem Einschrieb „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel" dargestellt wird. 

2.3 Überlagerung von Bebauungsplänen 

Der Bebauungsplan „Riedwiesen" liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Be
bauungsplans „Riedwiesen- Mettlenwiesen" vom 22.07.1979. Der Bebauungsplan 
„Riedwiesen" ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches den rechtskräftigen Bebau
ungsplan „Riedwiesen- Mettlenwiesen" von 1979 in all seinen Festsetzungen (Text 
und Planzeichnung). 

2.4 Beschleunigtes Verfahren 

Die Novelle des Baugesetzbuches, die zum 01.01.2007 in Kraft getreten ist, ermög
licht die Anwendung eines beschleunigten Verfahrens gem. § 13a BauGB. Danach 
können Bebauungspläne z.B. für die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der 
Innenentwicklung als Bebauungspläne der Innenentwicklung in einem sog. beschleu
nigten Verfahren aufgestellt werden. 

Nach der Begründung zur Gesetzesnovelle sollen Bebauungspläne der Innenentwick
lung solche Planungen erfassen, die der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, 
Anpassung und dem Umbau vorhandener Ortsteile dienen. In Betracht kommen e
benso innerhalb des Siedlungsbereichs befindliche Gebiete mit einem Bebauungs-
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plan, der infolge notwendiger Anpassungsmaßnahmen geändert oder durch einen 
neuen Bebauungsplan abgelöst werden soll. 

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Gebiet mit einem Bebauungsplan der in
folge notwendiger Anpassungsmaßnahmen geändert bzw. abgelöst werden soll. 
Auch die Zugehörigkeit zum Siedlungsgebiet kann bejaht werden. Die Anwendung 
des beschleunigten Verfahrens ist damit prinzipiell zulässig. 

Da es im vorliegenden Fall um die Anpassung der Planung an die bestehenden 
Strukturen sowie deren Sicherung geht, wird im vorliegenden Fall, wie vom Gesetz
geber gewünscht, dem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaf
fung von Arbeitsplätzen in angemessener Weise Rechung getragen. 

Das beschleunigte Verfahren kann ohne weitere Untersuchung angewendet werden 
bei Bebauungsplänen die eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO 
von weniger als 20.000 m2 festsetzen. Bei einer Gesamtfläche des Geltungsberei
ches von ca. 4.000 m2 beträgt die maximal zulässige Grundfläche weit weniger als 
20.000 m2. 

Weitere Vorraussetzung für das beschleunigte Verfahren im Sinne des § 13a (1) Nr. 1 
BauGB ist, dass mit dem Bebauungsplan kein Baurecht für ein UVP-pflichtiges Vor
haben begründet wird und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Natura-
2000-Gebieten vorliegen. Beide Voraussetzungen sind gegeben. Nach § 3c Abs. 1 
Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. Juni 2005 (BGBL. I, S. 1757, 2797), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBL. I, S. 2986) für Bauvor
haben i.V.m. Anlage 2 Nr. 18.6 zum UVPG wurde jedoch eine allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls notwendig, um die Pflicht zu einer UVP auszuschließen. Diese Vorprü
fung kam zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben sehr wahrscheinlich nicht zu erhebli
chen, nachteiligen Umweltauswirkungen führen wird, so dass das Verfahren nach 
§ 13a BauGB angewendet werden kann. 

Da alle Voraussetzungen für die Anwendung eines beschleunigten Verfahrens gem. 
§ 13a BauGB gegeben sind, wird auf das frühzeitige Beteiligungsverfahren verzichtet 
und den betroffenen Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
im Rahmen der Offenlage gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB Gelegenheit zur Stellung
nahme gegeben. Ferner wird im beschleunigten Verfahren auf die Umweltprüfung, 
den Umweltbericht, auf die Angaben, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie auf die zusammenfassende Erklärung verzichtet. 

2.5 Verfahrensablauf 

06.05.2010 Aufstellungs- und Offenlagebeschluss Gemeinderat Lauchringen 

21.06.2010 bis 
22.07.2010 

Offenlage: Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

16.09.2010 Behandlung der Stellungnahmen und Anregungen aus 
der Offenlage und Satzungsbeschluss durch den 
Gemeinderat Lauchringen 
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3 KONZEPTION DES VORHABENS 

3.1 Städtebauliche Zielsetzungen 

Das städtebauliche Konzept sieht auch in Zukunft die Zweiteilung des Plangebiets 
vor. Im Osten soll die Bebauung erhalten bleiben, während im Westen die benötigten 
Stellplätze untergebracht werden. Die Anlieferung für den Markt erfolgt im Osten über 
eine eigene Zufahrt von der Hauptstraße während die Stellplätze über zwei Ein- und 
Ausfahren erschlossen sind. Ergänzende bauliche Anlagen wie Einkaufswagenbo
xen, Fahrradstellplätze oder Müllstandorte sollen sinnvoll auf dem Grundstück ange
ordnet werden, so dass Nutzungskonflikte minimiert werden. Des Weiteren sollen die 
vorhandenen Bäume erhalten werden, um das Straßenbild der Hauptstraße einzu-
grünen und eine Mindestdurchgrünung des Plangebiets zu gewährleisten. 

3.2 Entwicklung des Plangebiets 

Der REWE- Markt an der Hauptstraße in Lauchringen wurde 1998 mit einer Verkaufs
fläche von knapp unter 800 m2 errichtet. In diesem Gebäude wurde sowohl der Le
bensmittelmarkt als auch eine Abteilung für Getränke untergebracht. Im Laufe der 
Zeit ergab sich jedoch für den Betreiber die Möglichkeit die Immobilie auf der gege
nüberliegenden Straßenseite der Hauptstraße umzunutzen, so dass ein eigenständi
ger Getränkemarkt errichtet werden konnte. Sowohl im Bereich der Verkaufsfläche 
als auch im Lager wurden durch diese Auslagerung Flächen frei. Im Zuge einer Um
baumaßnahme wurden durch den Abriss einiger bestehender und den Einbau weni
ger neuer Wände die Flächen für den Verkauf sowie für das Lager neu organisiert. 
Die Verkaufsfläche wurde auf eine Größe von 1.040 m2 erweitert. Diese Umbaumaß
nahmen wurden jedoch ohne Genehmigung der zuständigen Behörde durchgeführt. 

j: 
t ; 

Lagerund Lagerund 
'Verkaufsfläche Büro Verkaufsfläche Büro 

Verteilung von Verkaufs- und Lagerfläche innerhalb des Rewe-Marktes zum Zeitpunkt 
des Neubaus (links) und nach dem Umbau (rechts). 

Im Zuge einer Begehung vor Ort wurde durch das Landratsamt festgestellt, dass die 
Notausgänge nicht den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen, so dass 
der Umbau einer Tür zu einer Paniktür notwendig wurde. Im Rahmen der Umbau
maßnahmen wurde deutlich, dass die vorliegenden genehmigten Nutzungen und der 
inzwischen großflächige Markt nicht übereinstimmen. Daraufhin wurde der Betreiber 
vom Landratsamt aufgefordert, die durchgeführten Änderungen nachträglich geneh
migen zu lassen, um einem Rückbau entgegenzuwirken. Dementsprechend wurde 
ein Bauantrag erarbeitet und bei der Behörde eingereicht. 
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Aufgrund der Vergrößerung der Verkaufsfläche auf über 800 m2 ist die Genehmigung 
auf der Basis des bestehenden Bebauungsplans jedoch nicht möglich, da das Plan
gebiet als Gewerbegebiet ausgewiesen ist und dementsprechend Einzelhandels
märkte nur bis zu einer Größe von 800 m2 zulässig sind. Vor einer nachträglichen 
Genehmigung der bereits durchgeführten Änderungen muss demnach der rechtskräf
tige Bebauungsplan dahingehend geändert werden, dass ein Sondergebiet für einen 
großflächigen Einzelhandel ausgewiesen wird. 

3.3 Verträglichkeit der Einzelhandelsnutzungen 

Lauchringen liegt auf einer Entwicklungsachse zwischen Waldshut und Singen, hat 
jedoch neben der Bedeutung als Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe sowie als 
Siedlungsbereich innerhalb der Entwicklungsachse keine zentralörtliche Funktion. 
Dementsprechend ist die Ansiedlung von Einzelhandelsmärkten innerhalb der Ge
meinde dem Eigenbedarf entsprechend, im Sinne einer wohnortnahen Versorgung zu 
gewährleisten. Der Schwerpunkt für die Versorgung der Gemeinde mit ihren knapp 
7.500 Einwohnern liegt in Unterlauchringen und wird durch den Rewe-Markt im Gel
tungsbereich, sowie den naheliegenden Edeka-Markt und einen kleinen privaten 
Nahversorger (Markant Markt Weissenrieder) gebildet. Zusätzlich zu diesen beiden 
Vollsortimentern und dem kleineren Privaten liegen im Bereich zwischen den beiden 
Ortsteilen ein Aldi und ein Lidi in unmittelbarer Nachbarschaft, die als Discounter in 
verkehrsgünstiger Lage die Versorgung komplettieren. Die Gemeinde Lauchringen 
möchte den Versorgungsschwerpunkt entlang der Hauptstraße, der durch verschie
dene Dienstleister und weitere inhabergeführte Einzelhandelsunternehmen (z.B. 
Blumen, Elektronikwaren, Textilien) komplettiert wird, erhalten und dauerhaft sichern, 
indem der bestehende Rewe-Markt erhalten wird und auch weiterhin die Bewohner 
der Gemeinde anzieht. Dem Kongruenzgebot (raumordnerische Verträglichkeit) wird 
somit entsprochen, da die wohnungsnahe Grundversorgung der Bewohner der Ge
meinde gesichert wird. 

Die Änderung des Bebauungsplans mit der Ausweisung eines Sondergebiets für ei
nen großflächigen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt soll die bestehende Situation der 
Versorgung der Bewohner von Lauchringen planungsrechtlich sichern. Im Laufe der 
vergangenen Jahre wurde aufgrund der großen Nachfrage der Markt durch verschie
dene kleinere Umbaumaßnahmen erweitert, so dass heute eine Verkaufsfläche von 
1.040 m2 vorhanden ist. Diese Situation ist langfristig gewachsen und hat zu keinen 
negativen raumbedeutsamen Auswirkungen innerhalb oder außerhalb der Gemeinde 
geführt (Beeinträchtigungsverbot). Durch den Bebauungsplan und die damit verbun
dene Nutzungsänderung vom Gewerbegebiet zum Sondergebiet für großflächigen 
Lebensmitteleinzelhandel werden auch weiterhin keine negativen Auswirkungen vor
bereitet, da lediglich die bestehende Situation planungsrechtlich gesichert werden 
soll. Durch die Festsetzung der maximal zulässigen Verkaufsfläche von 1.050 m2 wird 
zusätzlich in Zukunft eine weitere Vergrößerung des Marktes verhindert, so dass 
auch in Zukunft keine negativen Konsequenzen zu erwarten sind. Auch Auswirkun
gen auf das städtebauliche Gefüge (Integrationsgebot) innerhalb der Gemeinde sind 
nicht zu erwarten, da der Einzelhandelsmarkt bereits besteht und keine Veränderun
gen in Größe und Gestalt zu erwarten sind. Auch sprechen die verkehrsgünstige La
ge sowie der gute Standort an der Hauptstraße für den Erhalt des Marktes. 
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3.4 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet wird heute von außen über die Hauptstraße erschlossen. Diese führt 
auf kurzem Wege nach Westen auf die Autobahn A 98 sowie die Bundesstraße B 34, 
die beide in West-Ost-Richtung die Region erschließen. Nach Osten führt die Haupt
straße durch den Ort Lauchringen und erschließt parallel zur Bundesstraße große 
Teile der südlichen Wohngebiete des Ortsteils Unterlauchringen. 

Die innere Erschließung des Plangebiets erfolgt direkt von der ausreichend dimensi
onierten Hauptstraße. Hier kann über zwei Zufahrten der Parkplatz direkt angefahren 
werden. Ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt sorgt für eine optimale Gestaltung und 
Ausnutzung des Parkplatzes sowie für die Sicherheit des Fußweges entlang der 
Hauptstraße, da so kein Querparken von der Hauptstraße aus möglich ist. Dies soll 
nur im Norden des Plangebiets auf einer kleinen Fläche möglich sein, da hier einige 
Stellplätze untergebracht sind, die auch in Verbindung mit dem auf der gegenüberlie
genden Straßenseite liegenden Getränkemarkt genutzt werden können. Auch die An
dienung des Einzelhandelsmarktes erfolgt direkt über eine eigene Zufahrt von der 
Hauptstraße im Osten des Marktes. Die Anordnung des Baukörpers sowie die Lage 
der Anlieferungszone im rückwärtigen Bereich verhindert Lärmkonflikte sowohl bezo
gen auf den Kundenverkehr als auch die umgebende Bebauung, da im Osten eine 
Schreinerei und im Süden ein „lautes" Gewerbe angrenzt. 

Für den nichtmotorisierten Verkehr besteht ein Fußweg entlang der Hauptstraße, der 
durch die Planungen nicht tangiert wird. Insgesamt wird im Rahmen der Planung die 
bestehende Erschließungssituation nicht geändert. 

3.5 Lärm 

Das Plangebiet liegt südlich der Hauptstraße im Gewerbegebiet Riedwiesen-
Mettlenwiesen. Südlich und westlich grenzt die Firma Lauffenmühle an, die auf einer 
Fläche von etwa 6,5 ha Stoffe herstellt und bearbeitet. Östlich des Plangebiets befin
det sich eine Schreinerei, die neben dem eigentlichen Gewerbe noch eine Wohnnut
zung beherbergt, im Norden ein Getränkemarkt der Firma Rewe, sowie verschiedene 
Gebäude, die sowohl durch Gewerbe als auch durch Wohnungen genutzt werden. 
Planungsrechtlich ist das Plangebiet sowie die südlich und westlich angrenzende 
Firma Lauffenmühle als Gewerbegebiet ausgewiesen, die nördlich und östlich an
grenzenden Nutzungen hingegen als Mischgebiet. 

Die Situation stellt sich heute so dar, dass die Anlieferungszone des Marktes in un
mittelbarer Nachbarschaft zur Schreinerei im Osten des Plangebiets liegt, die Stell
plätze des Marktes im Westen. Schutzwürdige Nutzungen liegen auf der gegenüber
liegenden Straßenseite im Norden in den Obergeschossen der Wohn- und Ge
schäftshäuser sowie im Osten durch die Wohnnutzung auf dem Gelände der Schrei
nerei. Der Markt selber stellt keine schutzbedürftige Nutzung dar, da sich die Einkau
fenden nur kurzzeitige auf dem Parkplatz aufhalten. 

Im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans sind die Fa. Lauffenmühle sowie der 
Markt als Gewerbegebiet ausgewiesen, die verbleibende umgebende Bebauung als 
Mischgebiet. Durch die Änderung des Bebauungsplans wird keine Verschlechterung 
der bestehenden Situation vorbereitet. Durch den Markt sind weiterhin die Werte der 
TA-Lärm einzuhalten. 
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In der Vergangenheit kam es jedoch häufiger zu Beschwerden durch die Nachbarn, 
da aufgrund der beengten Situation in der Anlieferungszone die LKW rangieren 
mussten und auch die Nutzung der Rollwagen zu einer Belästigung führten. Bei einer 
Belieferung des Marktes vorwiegend in den Nachstunden wurde diese Situation durch 
die Anwohner als störend empfunden. Um dies in Zukunft zu vermeiden, wird im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens der Eigentümer des Marktes mit der Ge
meinde regeln, dass auf die bisher üblichen Nachtanlieferungen (2 LKW je Woche) 
verzichtet wird, so dass die Lärmbelastung der Umgebung in den Nachtstunden ver
ringert werden kann. Die Anlieferung in den Tagstunden hingegen ist unproblema
tisch, da die einzuhaltenden Grenzwerte nicht überschritten werden. 

Eine Lärmzunahmen ist dementsprechend nicht zu erwarten, so dass voraussichtlich 
keine erhebliche Beeinträchtigung der Umgebung zu erwarten ist und dementspre
chend keine weiteren Untersuchungen erforderlich sind. 

3.6 Grünordnungskonzept und Ökologie 

Aufgrund der Bestandssituation sowie der bereits realisierten Dichte kann auf ein um
fangreiches ökologisches Konzept verzichtet werden. Die bestehenden Strukturen 
sollen jedoch durch die Bebauungsplanung gesichert werden. Zum einen wird die 
Begrünung des Geltungsbereichs gesichert, indem festgesetzt wird, dass insgesamt 
10 Bäume auf dem Grundstück zu pflanzen sind. Da die bestehenden Bäume entlang 
der Hauptstraße hier angerechnet werden können, ist davon auszugehen, dass diese 
bestehen bleiben. Sollte durch notwendige Veränderungen jedoch trotzdem ein be
stehender Baum wegfallen, ist gesichert, dass ein Gleichwertiger an anderer Stelle 
gepflanzt wird. Zum anderen wird durch die Festsetzungen bestimmt, dass die unbe
bauten Flächen gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten sind. Auch diese 
Festsetzung sorgt für die Eingrünung des Plangebiets sowie für den Erhalt der 
verbleibenden Freiflächen. 

4 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Gemeinde Lauchringen sieht vor, das Plangebiet als Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel" auszuweisen. Diese 
Änderung der Art der baulichen Nutzung wird der bestehenden Nutzung durch den 
Vollsortimenter entsprechend gewählt, da der bestehende Markt mit einer Verkaufs
fläche von 1.040 m2 als großflächig zu beurteilen und dementsprechend als Sonder
gebiet auszuweisen ist. Durch die Wahl der Zweckbestimmung wird eindeutig festge
setzt, dass nur ein Lebensmittelmarkt an dieser Stelle zulässig ist, so dass andere 
große Einzelhandelsnutzungen ausgeschlossen sind. Zusätzlich werden zum Schutz 
der gewachsenen Strukturen in der unmittelbaren Umgebung Festsetzungen getrof
fen, die die Randsortimente einschränken. Diese sind in ihrer Verkaufsfläche einge
schränkt, so dürfen nur max. 20 % und nicht mehr als 200 m2 für diese Sortimente 
genutzt werden. Auch die Dienstleistungen wie Bäckerei oder Toto-Annahmestelle 
sind in ihrer Größe auf maximal 100 m2 beschränkt. Beide Festsetzungen haben zum 
Ziel die Nutzung als Lebensmitteleinzelhandel zu stärken und zu sichern, sowie die 
umgebenden Strukturen in Lauchringen zu schützen. 
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Neben der inhaltlichen Definition werden auch die baulichen Rahmenbedingungen 
überarbeitet und der Situation entsprechend abgeändert. So werden die Festsetzun
gen zu den Höhen, der Grundflächenzahl (GRZ) und der Geschossflächenzahl (GFZ) 
angepasst und entsprechend der Nutzung und den Ansprüchen an diese ergänzt. 

Die zulässige Grundfläche GRZ = 0,8 darf entsprechend § 19 (4) Satz 3 BauNVO 
durch die Stellplätze mit ihren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 über
schritten werden, da der Markt ein ausreichend großes Stellplatzangebot zur Verfü
gung stellen sollte. Diese räumlich nah zu errichten ist im Sinne des flächensparen
den Umgangs mit Grund und Boden sowie der Vermeidung zusätzlichen Verkehrs 
und unnötig langer Wege gerechtfertigt. Des Weiteren sind in unmittelbarer Umge
bung verschiedene Grün- und Freiflächen vorhanden, so dass durch die Festsetzun
gen im Plangebiet keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind 
und weiterhin gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Umgebung gewährleis
tet sind. 

Neben der Erhöhung der GRZ wird im Rahmen der Änderung die GFZ reduziert. Im 
bestehenden Bebauungsplan ist eine GFZ von 4,0 zulässig. Aufgrund der hohen GRZ 
sowie der Nutzung des Plangebiets als Sondergebiet für den Einzelhandel mit der 
Beschränkung der Verkaufsfläche auf 1.050 m2 ist es sinnvoll die Geschossflächen
zahl auf 1,0 zu reduzieren, um die Bebauung des Grundstücks in einem angemesse
nen Rahmen und einem städtebaulich sinnvollen Maßstab zu gewährleisten. 

4.2 Höhe baulicher Anlagen I Höhenlage 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird über drei verschiedene Parameter festgesetzt. 
Zum einen über die zulässige Zahl der Vollgeschosse. Hier werden entsprechend der 
Festsetzungen im rechtskräftigen Bebauungsplan 2 Vollgeschosse zugelassen. Zum 
anderen werden Trauf- und Firsthöhe festgesetzt. Im Gegensatz zum bestehenden 
Bebauungsplan, hier war die maximal zulässige Fronthöhe der Gebäude festgesetzt, 
werden diese Festsetzungen aufgenommen, um den aktuellen rechtlichen Grundla
gen entsprechend, die Höhe der Bebauung zu begrenzen. Die Festsetzung einer zu
lässigen Traufhöhe allein, statt der Fronthöhe, reicht jedoch nicht aus, da bei einer 
zulässigen Dachneigung von bis zu 18° auf die Länge des Gebäudes von über 50 m 
eine beträchtliche Höhe des Gebäudes erreicht werden kann. Um dies zu verhindern, 
so dass ein angemessener städtebaulicher Kontext mit der umgebenden Bebauung 
gewahrt bleibt, wird die Festsetzung einer maximal zulässigen Gebäudehöhe in die 
Planungen mit aufgenommen. 

4.3 Überbaubare Grundstücksfläche und Bauweise 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch das Baufenster definiert. Dieses wur
de in der Größe so gewählt, dass der bereits bestehende Baukörper sowie ein etwa 
1 m breiter Randstreifen als Baufenster ausgewiesen wird. Diese Darstellung wurde 
gewählt, um einerseits das bestehende Bauvorhaben zu sichern und dem Eigentümer 
die Möglichkeit zu geben in einem geringen Umfang Umbaumaßnahmen vorzuneh
men, andererseits soll jedoch verhindert werden, dass der Markt sich über die beste
hende Fläche hinaus erweitert. Auch die Tatsache, dass die Baugrenzen nicht durch 
untergeordnete Teile wie Vordächer überschritten werden dürfen, ist in diesem Zu
sammenhang zu sehen. Die Einschränkung der Verkaufsfläche bleibt unberührt. 
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Im Plangebiet wird die abweichende Bauweise festgelegt mit einer zulässigen Ge
bäudelänge von über 50 m. Diese Festsetzung wurde entsprechend den Festsetzun
gen des rechtskräftigen Bebauungsplans sowie der realen Situation gewählt. 

4.4 Stellplätze, Carports und Garagen / Grundstückszufahrten 

Über die Bebauung im Rahmen des Baufensters hinaus werden durch die Festset
zung zu Stellplatzzonen Flächen ausgewiesen, in denen der benötigte Parkraum un
tergebracht werden soll. Die Flächen sind so gewählt, dass eine sinnvolle Anordnung 
der Stellplätze gewährleistet ist, die Durchweg barkeit sowie die Erschließung der Flä
chen jedoch ebenfalls gegeben ist. Auch die Festsetzungen zu den Bereichen ohne 
Ein- und Ausfahrt dienen der städtebaulichen Ordnung, dem sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden sowie dem ungestörten Verkehrsfluss auf der Hauptstraße. Des 
Weiteren wird auf diese Weise eine schmale Grünfläche zwischen der Straße und 
den Stellplätzen erhalten, diese dient der Abgrenzung der Räume voneinander und 
bietet von der Straße eine Eingrünung. 

Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu
lässig. Diese Festsetzung gewährleistet, dass nicht zusätzliche Baukörper auf dem 
Grundstück entstehen und weitere Flächen versiegelt werden. 

4.5 Nebenanlagen 

Für untergeordnete und ausgelagerte Nutzungen können Nebenanlagen auch außer
halb der Baugrenzen angelegt werden. So können beispielsweise die Unterstände für 
die Einkaufswagen stellplatznah angelegt oder Überdachungen für die Fahrradstän
der gebaut werden. Durch diese Festsetzung wird eine größtmögliche Flexibilität er
reicht, so dass der Eigentümer die Möglichkeit erhält auch bei nicht vorhersehbaren 
betriebsbedingten Erfordernissen reagieren zu können. Die Beschränkung der maxi
mal zulässigen Grundfläche dieser Nebenanlagen regelt jedoch andererseits, dass 
nicht überdimensionierte Anlagen entstehen, so dass die städtebauliche Ordnung 
gewahrt bleibt. 

4.6 Von Bebauung freizuhaltende Flächen 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde festgesetzt, dass die im Plan gekenn
zeichneten Sichtdreiecke in einer Höhe zwischen 0,80 m und 2,50 m über der Ober
kante des Fahrbahnrandes von ständigen Sichthindernissen freizuhalten sind. 

5 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ZUR GESTALTUNG 

5.1 Dächer 

Dachformen, Dachneigungen und die Festsetzungen zu Dacheindeckungsmaterialien 
sind so gewählt, dass das ortsübliche Bild erhalten bleibt und keine untypischen Ma
terialien verwendet werden. So werden Wellfaserzement, Dachpappe, Trapezblech 
und offene Bitumenbahnen ausgeschlossen, sowie reflektierende Materialien, um 
nachbarschaftlichen Konflikten vorzubeugen. Des Weiteren steht die Gemeinde 
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Lauchringen der Verwendung regenerativer Energien positiv gegenüber, so dass An
lagen, die der Energiegewinnung dienen auf den Dächern zugelassen sind. 

5.2 Müllstandorte 

Müllstandorte müssen begrünt werden, um die gestalterische Qualität des Plange
biets aufrecht zu sichern und nicht von den Erschließungsstraßen den Eindruck von 
Hinterhofsituationen entstehen zu lassen. Des Weiteren sollen die Festsetzungen zur 
Einhausung der Anlagen nachbarschaftliche Konflikte verhindern. 

5.3 Werbeanlagen 

Die Größe, Höhe und Fläche der Werbeanlagen wird durch den Bebauungsplan ein
geschränkt um zu vermeiden, dass übermäßige Werbung entsteht, die unangemes
sen in Erscheinung tritt und die umgebende Bebauung dominiert. Dementsprechend 
wurde die maximale Höhe und Fläche der freistehenden Werbeanlagen, die Höhe 
der Fahnen, sowie die maximale Flächengröße der Werbung an der Hausfassade de
finiert. Zusätzlich wurde festgelegt, dass schrille und kurzzeitig wechselnde Lichtef
fekte, Booster, selbstleuchtende sowie bewegliche Schrift- oder Bildwerbung nicht zu
lässig sind, um eine unangemessene Gestaltung der Werbung zu verhindern und 
Konflikten mit der Nachbarschaft und dem Ortsbild vorzubeugen. 

5.4 Einfriedungen 

Die Festsetzungen zu den Einfriedungen wurden entsprechend der Festsetzungen 
des aktuell rechtskräftigen Bebauungsplans gewählt. Die Festsetzungen ermöglichen 
es dem Eigentümer im rückwärtigen Bereich Einfriedungen zu errichten, die für den 
Schutz und die Abgrenzung zu den benachbarten Nutzungen notwendig sind. Auf der 
anderen Seite ist im Norden nur eine niedrige Einfriedung zulässig, so dass 
entsprechend der Nutzung und dem umgebenden städtebaulichen Kontext ein 
sinnvolles Inerscheinungtreten des Plangebiets gesichert ist. 

5.5 Unbebaute Flächen 

Unbebaute Flächen des Plangebiets, die nicht als Stellplatz-, Lager- und 
Verkehrsflächen genutzt werden, müssen begrünt werden. Durch diese Festsetzung 
soll die verbleibende Fläche als Freifläche gesichert werden. Gerade in diesem 
Plangebiet dass durch einen großen Anteil versiegelter Flächen gekennzeichnet ist, 
soll diese Festsetzung ein Minimum an Grün- und Freiflächen sichern. 

6 UMWELTBELANGE 

6.1 Schutzgüter 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Riedwiesen" hat keine Auswirkungen auf die 
Umwelt, da durch die Aufstellung des Bebauungsplans lediglich die bereits bestehen
de Situation planungsrechtlich gesichert werden und die Nutzungsart vom Gewerbe
gebiet zum Sondergebiet geändert werden soll. Darüber hinaus werden nur geringfü
gige Änderungen in den planungsrechtlichen Festsetzungen sowie den örtlichen 
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Bauvorschriften vorgenommen, die jedoch auf die Umweltbelange keinen oder nur 
einen sehr geringen Einfluss haben. 

6.2 Abwägung der Umweltbelange 

Da es sich im vorliegenden Fall um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung han
delt ist ein Ausgleich der Eingriffe nicht erforderlich (vgl. 2.4 Beschleunigtes Verfah
ren). Dennoch sind die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Abwägung 
nach § 1a (6) Nr.7 BauGB zu berücksichtigen. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans „Riedwiesen" werden keine Eingriffe in 
Natur und Landschaft vorbereitet, da es sich lediglich um die planungsrechtliche Si
cherung der bereits bestehenden Situation sowie um die Veränderung der zulässigen 
Art der baulichen Nutzung handelt. Die verbleibenden planungsrechtlichen Parameter 
bleiben zum größten Teil unberührt und werden entsprechend übernommen. 

7 VER- UND ENTSORGUNG 

Die technische Ver- und Entsorgung des bestehenden Baukörpers ist bereits reali
siert und kann auch in Zukunft über die vorhandenen und ausreichend dimensionier
ten Leitungsnetze der Gemeinde Lauchringen gewährleistet werden. 

8 KOSTEN 

Durch die Bebauungsplanänderung entstehen der Gemeinde Lauchringen keine Kos
ten, da die Planungskosten vom Eigentümer übernommen werden. 

9 FLÄCHENBILANZ 

Der Geltungsbereich umfasst 4.137 m2 und wird vollständig als Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel mit der Begrenzung der 
Verkaufsfläche auf 1.050 m2 festgesetzt. 
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